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Zugangsvoraussetzungen
- gesundheitliche Eignung und
- Realschulabschluss bzw. ein als

gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss
oder

- Hauptschulabschluss, wenn außerdem eine
Ausbildung als Altenpflegerhelfer/in oder
Krankenpflegerhelfer/in oder eine andere,
mindestens zwei Jahre dauernde Ausbildung
abgeschlossen wurde.

Ausbildungsdauer
- 3 Jahre (Vollzeit)
- bis zu 5 Jahre (Teilzeit)
- 6 Monate Probezeit

Theoretischer und praktischer Unterricht
- mindestens 2.100 Stunden
- Lernbereiche

� Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
� Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung
� Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen

altenpflegerischer Arbeit
� Altenpflege als Beruf

- Zeugnis zum Ende eines jeden Ausbildungsjahres

Praktische Ausbildung
- mindestens 2.500 Stunden

� mindestens 2.000 Stunden
� Heim bzw. stationäre Pflegeeinrichtung 1 und
� ambulanter Dienst 2

� verbleibende Stunden
� psychiatrische Klinik
� Allgemeinkrankenhaus mit geriatrischer

Fachabteilung
� geriatrische Rehabilitationseinrichtung
� Einrichtung der offenen Altenhilfe

- Ausbildungsplan
- Ausbildungsbescheinigung

1) oder 2) ist der Träger der praktischen Ausbildung

Praxisanleiter/in
- Qualifikation:

� Altenpfleger/in o. Krankenschwester, -pfleger mit
mindestens zweijähriger Berufserfahrung und der
Fähigkeit zur Praxisanleitung (Fortbildung)

- Aufgaben:
� Schrittweise Heranführung der Schüler/in an die

eigenständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben
� Beratende Funktion bei der praktischen Prüfung

Lehrkräfte

Kooperation

Praxisbegleitung

Ausbildungsziel
Die Ausbildung soll die Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermitteln, die zur selbstständi-
gen und eigenverantwortlichen Pflege ein-
schließlich der Beratung, Begleitung und Betreu-
ung alter Menschen erforderlich sind.


